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Entwicklungskonzept Schutzmatte 
 

1 Ausgangslage 
 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 30. November 1999 wurde der östliche Teil der 
Parzelle Nr. 533, Schutzmatte, mit einer Fläche von ca. 1.9 ha von der Zone „Übriges Gebiet“ in 
die Zone WG resp. IG umgezont. Aufgrund einer Einsprache und im Rahmen des 
Bauvorhabens der Firma Orgatent auf der Parzelle Nr. 1728 wurde die Erstellung eines 
Gestaltungsplanes über dieses Gebiet verlangt. Dieser Gestaltungsplan „Gewerbe Badhus“ 
(Beilagen 1 und 2) wurde mit Datum vom 12. Juli 2001 durch den Gemeinderat bewilligt.  
Im Rahmen einer weiteren Einzonung der (heutigen) Parzelle Nr. 1776 für die Stefan Marti 
Garten AG, wurde die bestehende Erschliessungsstrasse bis ans Ende der Zonengrenze 
verlängert (Beilage 3). 
Mit dieser Erschliessung ist sowohl das Land nordwestlich der Parzelle 1776 (gemäss Wunsch 
Kistler AG) wie auch das Land nordöstlich dieser Parzelle erschlossen.  
Mit Schreiben vom 04. Februar 2025 wurden der DS rawi Vorabklärungsunterlagen eingericht, 
welche gemäss Schreiben vom 19. Februar 2025 für eine Stellungnahme seitens rawi und den 
weiteren kantonalen Dienststellen nicht genügen. Hiermit nun die Ergänzungen zum Punkt 5. 
Entwicklungskonzept Schutzmatte gemäss diesem Schreiben vom 19. Februar 2025.  
 
 

2 Erschliessungskonzept Strasse 
 
Die übergeordnete Erschließung dieses Baugebietes ist bestehend ab der Kantonsstrasse 
Ruswil-Ettiswil über die private Eihöflistrasse. Dies wurde bereits im Gestaltungsplan von 2001 
(Beilage 1) entsprechend festgehalten.  
Die Linienführung erfolgt gemäss Gestaltungsplan rechtwinklig ab der Eihöflistrasse als Gerade 
parallel entlang der Parzelle Nr. 1524 (Orgatent). Dieser Grundsatz wurde auch mit der 
weiteren Einzonung der Parzelle Nr. 1776 sinnvollerweise beibehalten. Ab dieser Hauptaxe 
führt bestehend eine Nebenerschliessung rechtwinklig ins Gewerbegebiet. Im 
Erschliessungskonzept Schutzmatte, Teilgebietsplan 1, Erschliessungsrichtplan 2006 (Beilage 
5) ist dies bereits entsprechend festgehalten und im Rahmen der damaligen 
Ortsplanungsrevision bewilligt worden. Das Erschliessungskonzept soll in diesem Sinne 
weitergeführt werden, also indem die Haupterschliessung in gerader Linie weitergeführt und 
das Gebiet wo nötig, mittels Nebenerschlissungen rechtwinklig dazu erschlossen wird.  
 
 

3 Entwässerungskonzept 
 
Grundsatz 
Das Gewerbegebiet Badhus wird im Trennsystem entwässert. Das unverschmutzte Abwasser 
soll dabei wenn möglich versickert oder unter Retention der Meteorleitung resp. über die 
Meteorleitung in die Rot eingeleitet werden. Dies wurde bei den bestehenden Bauten 
konsequent durchgesetzt, ist im Geoprtal entsprechend ersichtlich und funktioniert auch.  
 
Schmutzabwasser 
Das Schmutzabwasser wird gemäss dem Konzept im Gestaltungsplan in einer Leitung entlang 
der Neben- und Haupterschliessung geführt und ist im KS-Nr. V406016 in den ARA-
Hauptsammelkanal angeschlossen. Das häusliche und betriebliche Abwasser, wie auch das 
potentiell verschmutzte Oberflächenwasser, wird über diese Leitung der ARA zugeführt.  
 
Meteorabwasser 
Die Leitung für das unverschmutzte Abwasser folgt abenfalls der Neben- und 
Haupterschlissung gemäss Gestaltungsplan und wird in nordöstlicher Richtung in die Rot 
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eingeleitet. Aufgrund der knappen Höhenverhältnisse muss das gesamte Gebiet entweder in 
diese Leitung, oder, für an die Rot angrenzende Grundstücke, direkt in die Rot entwässert 
werden. 
 

4 Weitere mögliche Einzonungen 
 
Gemäss dem Schreiben und beiliegendem Plan Entwicklungskonzept Schutzmatte, Situation 
1:1000 vom 07.April 2025 (Beilage 6) ist es mittel- bis langfristig denkbar, dass nordöstlich (in 
Planskizze grün) und nordwestlich (in Planskizze blau) weiteres Land für Gewerbebetriebe zur 
Verfügung gestellt werden kann. Dieses Entwicklungskonzept basiert auf der Planskizze des 
Grundeigentümers Beat Fischer vom 27. Januar 2025. Weitere Einzonungen sind für den 
Grundeigentümer aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll und auch nicht beabsichtigt.  
Gemäss dem räumlichen Entwicklungsleitbild (REL) der laufenden Ortsplanungsrevision ist 
unter Fokusplan Innenentwicklung eine langfristige Siedlungsentwicklung in nordwestlicher 
Richtung möglich. Diese geht aber nicht weiter als die Vorstellungen des Grundeigentümers.  
Die Landfläche zwischen der Kantonsstrasse und dem eingezonten oder einzuzonenden 
Bauland ist sehr steil. So haben wir aus dem Digitalen Oberflächenmodell 2018 des Kantons 
Luzern (DOM) Neigungen zwischen 15% und 30% herausgemessen. Bauten in dieses steile 
Gelände wären also sehr aufwändig, was auch für die Erschliessungen dieser Landflächen gilt. 
Insbesondere ist eine Erschliessung ab der Kantonsstrasse mit vernünftigen bautechnischen 
Massnahmen kaum möglich. Eher könnte sich der Grundeigentümer vorstellen, dass ein 
Landstreifen zwischen Kantonsstrasse und der zukünftig und bereits eingezonten Arbeitszone 
in eine Grünzone umgezont werden könnte. Bereits im Jahre 2011 wurde dies im Rahmen der 
damaligen Ortsplanungsrevision diskutiert und war in einem Entwurf des Zonenplanes (Beilage 
4) enthalten. Zudem würde die Möglichkeit geschaffen, den Strassenraum nebst den bereits 
bestehenden Allee-Bäumen, mit weiteren Bäumen aufzuwerten.  
 
 

5 Fazit 
 
Wir sind der Meinung, dass wir am Erschliessungskonzept Strasse und am Entwässerungs-
konzept gemäss Gestaltungsplan 2001 festhalten. Dies wurde in den letzten Jahren 
entsprechend realisiert und hat sich bewährt. Daraus ergeben sich auch die weiteren möglichen 
Einzonungen resp. Parzellierungen. Parzellen resp. Bauten über dem bestehenden 
Erschlissungskorridor (Strasse und Meteorwasserleitung) sind aufgrund der bereits 
bestehenden Meteorwasserleitung kaum möglich. Das Entwicklungskonzept Schutzmatte ist 
darum aufgrund der vorgängig dargelegten Ausführungen sinnnvoll. Weitere Einzonungen in 
diesem Gebiet sind, aus Sicht des Grundeigentümers und auch aus Sicht der Ortsplanung, 
auch auf längere Sicht nicht vorgesehen.  
 
 
 
 
Willisau, den 07. April 2025 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
- Beilage 1: Gestaltungsplan Gewerbe Badus, Situation 1;500 
- Beilage 2: Gestaltungsplan Gewerbe Badus, Bericht und Bestimmungen 
- Beilage 3: Verlängerung Erschliessung Schutzmatte /Gewerbe Badhus, Situation 1:200 
- Beilage 4: Änderung Zonenplan Siedlung vom 12.08.2011 
- Beilage 5: Erschliessungskonzept Schutzmatte, Teilgebietsplan 1, Erschliessungsrichtplan 2006 
- Beilage 6: Entwicklungskonzept Schutzmatte, Situation 1:1000 vom 07.04.2025 
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